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Ausgedruckt am 13. 7. 1989 

Regierungsvorlage 

ABKOMMEN 

ZWISCHEN DER REGIERUNG DER 
REPUBLIK ÖSTERREICH UND DER 
REGIERUNG DER UNION DER SOZIA .. 
~ISTISCHEN .. SOWJETREPUBLIKEN 
UBER DIE FRUHZEITIGE BENACH .. 
RICHTIGUNG BEI EINEM NUKLEA .. 
REN UNFALL UND DEN INFORMA
TIONSAUSTAUSCH ÜBER KERNAN-

LAGEN 

Die Regierung der Republik Österreich und die 
Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetre
publiken, 

ausgehend von dem Bestreben, die gutnachbarli
chen Beziehungen zwischen den beiden Staaten zu 
entwickeln und die für beide Seiten vorteilhafte 
Zusammenarbeit auszubauen, 

unter Berücksichtigung des Wunsches beider Sei
ten, die Zusammenarbeit auf dem Gebiete der 
friedlichen Nutzung der Kernenergie zu vertiefen, 

überzeUgt von der Notwendigkeit der Schaffung 
eines internationalen Regimes, das die sichere Nut
zung der Kernenergie auf der Grundlage des 
Zusammenwirkens aller Staaten und internationa
len Organisationen gewährleistet, 

unter Berücksichtigung dessen, daß beide Staa
ten Vertragsstaaten des Übereinkommens vom 
26. September 1986 über die frühzeitige Benach
richtigung bei nuklearen Unfällen (im folgenden 
"Übereinkommen der IAEO" genannt) sind, 

überzeugt, daß für beide. Staaten eine enge 
Zusammenarbeit· wichtig ist, um die grenzüber
schreitenden Folgen moglicher Freisetzungen 
radioaktiver Stoffe zu begrenzen, 

sowie in dem Bestreben, daß beide Staaten zu 
diesem Zwecke so rasch wie möglich die notwendi
gen Informationen erhalten, sind wie folgt überein
gekommen: 

COrJIAWEHHE 

MEJK):(Y ßPABHTEJILCTBOM· AB
CTPHHCKOH PECßY6JIHKH ß ßPA
BHTEJIhCTBOM COlO3A COBETCKHX 
COl(HAJlHCTHliECKHX PECßY&JIHK 
06 OßEPATHBHOM OßOBE~EHHH 
o SI,lJ;EPHOH ABAPHH H 06 06MEHE 
HH«IlOPMAl(HEH 0 SI,lJ;EPHhIX YCTA-

HOBKAX 

IIpaBMTeJIbCTBo ABCTPMHCKOH PeCny6JIMKM M 

IIpaBMTeJIbcTBo COlO3a COBeTCKMX COUMaJIM

CTHlleCKMX Pecny6JIMK, 

MCXO~H M3 CTpeMJIeHMH pa3BMBaTb ~06poco
ce~CKMe OTMOIlleHMH Me>K,lly ~BYMH CTpaHaMM M 

HapamMBaTb B3aMMoBhlro~Hoe ~BYCTopOHHee 

COTpY~HMlfeCTBO, 

npHHHMaH BO BHHMaHHe )l(eJIaHMe 06eHX CTO

POH yrJIy6JIHTb COTpY~HM'IeCTBO B 06JIaCTH 

HCnOJIb30BaHHH arOMHOH 3HeprHM B MMpHbIX 

ueJIHX, 

6Y~YlfH y6e)l(~eHbI B He06xo~HMOCTH C03~aHHH 
MeiK~YHapO~Horo peiKHMa, 06eCneQM:8alOmero 

6e30naCHoe HCnOJIb30BaHHe H~epHoH 3HeprMH Ha 

OCHOBe B3aHMo~eHCTBHH Bcex rocy~apcTB H 

MeiKmHapO~HbIX opraHH3aUHH, 

npMHMMaH BO BHMMaHHe, lfTO o6e CTpaHbI 

HBJIHJOTCH YlfaCTHMuaMH KOHBeHUMH 06 onepa

THBHOM onOBemeHHM 0 H~epHoH aBapHM OT 26 
ceHTH6pH 1986 ro~a (B ~aJIbHeHIlleM MMeHyeMoH 

« KOHBeHUHH MAr A 13 »), 

y6eiK~eHHble B TOM, lfTO ~JIH 06eHx cTpaH 

BaiKHO TeCHO COTpY~HHQaTb, lfT06hl orpaHwm

BaTb TpaHcrpaHHlfHble nOCJIe~CTBHH B03MOiKHhlX 

BbI6poCOB pa.llMOaKTMBHbIX BemecTB, 

cTpeMHcb K TOMY, lfT06bI o6a rocy~apCTBa C 

3TOH ueJIblO KaK MOiKHO 6hlCTpee nOJIYlfaJIM 

He06xo~HMYJO HH<popMaUHIO, 

COrJIaCHJIMCb 0 CJIe~YJOmeM: 
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2 989 der Beilagen 

ANWENDUNGS BEREICH 

Artikel! 

1. Dieses Abkommen bezieht sich in jenem Teil, 
der die Benachrichtigung bei nuklearen Unfällen 
betrifft, auf die Anlagen und die Tätigkeiten, die in 
den Artikeln 1 und 3 des Übereinkommens der 
IAEO angeführt sind. 

2. Dieses Abkommen bezieht sich in jenem Teil, 
der den Informationsaustausch betrifft, auf Anla
gen zur friedlichen Nutzung der Kernenergie, wie 
Kernkraftwerke und Lager für deren frischen und 
abgebrannten Brennstoff. 

BENACHRICHTIGUNG BEI EINEM 
NUKLEAREN UNFALL 

Artikel 2 

Bei jedem Unfall auf dem Hoheitsgebiet einer 
Vertragspartei im Zusammenhang mit Kernanlagen 
oder Tätigkeiten gemäß Artikel 1 des Übereinkom
mens der IAEO, in dessen Folge eine Freisetzung 
radioaktiver Stoffe auf das Hoheitsgebiet der ande
ren Vertragspartei stattfindet oder stattfinden 
kann, die für sie vom Standpunkt der Strahlensi-

. cherheit von Bedeutung sein könnte, benachrichtigt 
die erstgenannte Vertragspartei die andere Ver
tragspartei sofort auf direktem Wege darüber und 
stellt ihr umgehend die vorhandenen Informationen 
gemäß Artikel 5 des Übereinkommens der IAEO 
zur Verfügung. 

Artikel 3 

Die Vertragsparteien sind bereit, einander so 
bald wie möglich auch über alle anderen nuklearen 
Unfälle zu benachrichtigen, die zwar in Artikel 2 
dieses Abkommens nicht vorgesehen sind, aber 
nach Einschätzung der Vertragspartei, auf deren 
Hoheitsgebiet der Unfall sich ereignete, zu einer 
vom Standpunkt der Strahlensicherheit der anderen 
Vertragspartei bedeutenden grenzüberschreitenden 
Freisetzung radioaktiver Stoffe führen können. 

Artikel 4 

1. Die Bestimmungen der Artikel 2 und 3 dieses 
Abkommens werden 

in Österreich vom Bundesministerium für Inne
res, 
in der Sowjetunion vom Staatskomitee der 
UdSSR für die Nutzung der Atomenergie 

durchgeführt. 

Die Vertragsparteien werden einander auf diplo
matischem Wege benachrichtigen, falls sich die für 
die Durchführung der genannten Bestimmungen 
verantwortlichen Organe ändern. 

06JIACTb IIPHMEHEHIUI 

CTaThH I 

1. HacTmnuee COrJIaIlleHlie B 'IaCTll, OTHOCSI

IUeßcSI K orrOBeIUeHlilO 0 SlLlepHbIX aBapIISlX, Kaca

eTCSI YCTaHOBOK II LleSlTeJIbHOCTH, KOTopble YKa-

3aHbI B CTaTbSlX I H 3 KOHBeHQHH MAr A T3. 

2. HacToSlIUee COrJIaIlleHlie B 'IaCTll, OTHOCSI

IUeßcSI K 06MeHY llH<p0pMaQlleß, KacaeTCSI TaKliX 

YCTaHoBoK LlJISI MlipHoro llCIIOJIb30BaHHSI aTOM

HOß ::meprHH, KaK aTOMHble 3JIeKTpOCTaHQllH H 

XpaHHJIHIUa llX CBeJKerO H oTpa6oTaBIllero Torr

JIHBa. 

OIIOBE"-EHHE 0 B)I,EPHOß ABAPHH 

CTaTbH 2 

B cJIY'Iae JII060ß aBapHH Ha TeppHTopHli 

OLlHOß ,l];oroBapHBalOIUeßCSI CTOPOHbl, CBSl3aH

HOß C SlLlepHblMli YCTaHOBKaMM llJIH LleSlTeJIbHO

CTblO, YKa3aHHblMH B CTaTbe 1· KOHBeHUHH 

MAr A 13, BCJIeLlCTBMe KOTOPOß rrpoHcxoLlllT 

MJIH MOJKeT rrpoH30ßTH Bbl6poc paLlHoaKTHBHblX 

BeIUeCTB Ha TeppHToplilO LlPyrOß ,l];oroBapHBalO

IUeßCSI CTOPOHbl, 'ITO MOrJIO 6bl HMeTb LlJISI Hee 

3Ha'leHHe C TO'lKH 3peHHSI paLlHaQllOHHOß 6e3-

orraCHOCTH, rrepBaSl ,l];oroBapHBalOIUaSlCSI CTO

pOHa LlOJIJKHa He3aMeLlJIllTeJIbHO OIlOBeCTHTb 06 

nOM HellocpeLlcTBeHHo LlPyrylO ,l];oroBapHBalO

IUYIOCSI CTOPOHY H 6e30TJIaraTeJIbHO rrpeLlocTa

BHTb eß HMelOIUYIOCSI HH<popMauHIO B COOT

BeTCTBHH co cTaTbeß 5 KOHBeHIIHH MAr A 13. 

CTaTbH 3 

,l];oroBapHBalOIUHecSI CTOPOHbl rOTOBbi orrOBe

maTb B B03MOJKHO KOPOTKHß CPOK LlPyr LlPyra 

TaKJKe 0 Bcex LlPymx CJIY'laSlx SlLlepHbIX aBapHß, 

HHbIX, 'IeM YKa3aHo B CTaTbe 2 HaCTOSllQerO 

COrJIallIeHHSI, KOTopbIe, 110 oueHKe 

,l];oroBapHBalOIUeHcSI CTOPOHbl, Ha TeppliTopHH 

KOTOPOH rrpOH30IIIJIa aBapHSI, MorYT rrpHBeCTH K 

3Ha'lHTeJIbHOMY C TO'lKH 3peHHSI paLlllaUHOHHOH 

6e30rraCHOCTH LlPyrOß CTOPOHbl TpaHCrpaHH'I

HO MY Bbl6pocy paLlHoaKTllBHbIX BemeCTB. 

CTaTbH 4 

I. llOJIOJKeHHSI cTaTeH 2 H 3 HacTOSlmero Cor

JIaIlleHHSI 6YLlYT ocymeCTBJISlTb: 

B ABCTPHH <1>eLlepaJIbHOe MHHHcTepcTBo 

BHYTpeHHHX LleJI 

B COBeTcKoM 

COlO3e rOCYLlapCTBeHHblH KOMHTeT 

no HCnOJIb30BaHHIO aToMHoH 

3HepmH CCCP 

,l];oroBapHBalOIUHecSI CTOPOHbl H3BeCTSlT Llpyr 

Llpyra rro LlHrrJIOMaTH'IeCKHM KaHaJIaM B CJIY'lae 

H3MeHeHHß opraHOB, OTBeTCTBeHHbIX 3a BbIITOJI

HeHHe YKa3aHHbIX rrOJIOJKeHHH. 
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989 der Beilagen 3 

2. Diese Organe stimmen miteinander die prakti
schen Maßnahmen zur Erfüllung der in Artikel 2 
und 3 des Abkommens vorgesehenen Verpflichtun
gen ab. 

INFORMATIONSAUSTAUSCH 

Artikel 5 

1. Die Vertragsparteien übergeben einander min
destens einmal jährlich Informationen über die 
Betriebsverhältnisse der in Artikel 1 Absatz 2 dieses 
Abkommens angeführten Kernanlagen und überge
ben andere technische Informationen zur Nutzung 
bei der Beurteilung der möglichen Folgen eines 
Unfalls in diesen Anlagen, die in dem Staat, der die 
Informationen erhält, auftreten könnten, und zur 
Nutzung bei der Erarbeitung der zum Schutz der 
Bevölkerung und der Umwelt notwendigen Maß
nahmen. 

2. In Österreich betrifft die in Absatz 1 dieses 
Artikels vorgesehene Verpflichtung zur Informa
tionsleistung die Kernanlagen auf dem gesamten 
Hoheitsgebiet des Staates. 

In der UdSSR betrifft die in Absatz 1 dieses Arti
kels vorgesehene Verpflichtung zur Informations
leistung die Kernanlagen in der Zone mit der Breite 
von 300 km entlang der westlichen Staatsgrenze 
der UdSSR beginnend von der Ostsee bis zu dem 
Schnittpunkt der östlichen Grenze dieser Zone mit 
dem 29. Grad östlicher Länge und weiter südwärts 
in der Zone zwischen der westlichen Staatsgrenze 
der UdSSR und der Linie, die durch den genannten 
Schnittpunkt auf dem Staatsgebiet der UdSSR ent
lang dem 29. Grad östlicher Länge verläuft. 

3. Die Vertragsparteien werden, falls notwendig, 
Konsultationen über die Informationen, die gemäß 
Absatz 1 dieses Artikels übermittelt werden, für den 
,Bereich der Zonen, die in Absatz 2 dieses Artikels 
angeführt werden, abhalten sowie auch einen Mei
nungsaustausch' über Fragen der internationalen 
Zusammenarbeit im Bereich der sicheren Entwick
lung des Kernkraftsektors durchführen. 

4. Die Vertragsparteien bestimmen die Organe, 
welche die Bestimmungen dieses Artikels durchfüh
ren. 

s. Die Informationen, die gemäß diesem Artikel 
übermittelt werden, sind ausschließlich für die in 
diesem Artikel genannten Zwecke zu verwenden, 
sofern die in Absatz 4 dieses Artikels genannten 
Organe nicht anderes vereinbaren-. 

Artikel 6 

Der Inhalt der gemäß Artikel 5 dieses Abkom
mens übergebenen Informationen kann Einschrän
kungen unterliegen, die sich aus der Gesetzgebung 
der Vertragsparteien ergeben. 

2. 3Tll opraHhI cor.JJacYlOT Me)l(J(Y C060ll rrpaK

TlllJ:eCKlIJe Mepbl rro BblIIO.JJHeHlllO 06Sl3aTe.JJbcTB, 

rrpeil:YCMOTpeHHbIX CTaTbSlMll 2 II 3 HaCTOSlIIJ;erO 

Cor.JJallIeHHSI. 

ORMEH IIHcJ>OPMAQIIEH 

CTaTbH 5 

1. .l1.oroBapHBalOIIJ;lleCSI CTOPOHhi 6Yil:YT He 

pe)J(e o.uHoro pa3a B rOil: rrepeil:aBaTb .upyr .upyry 

llH$opMaUHlO, xapaKTepl13YlOIIJ;YlO pe)J(llMbl 

3Kcn.JJyaTaUHH SI.uepHblX YCTaHOBOK, YKa3aHHblX 

B nYHKTe 2 CTaTbH 1 HaCTOSlIIJ;erO Cor.JJallIeHHSI, a 

TaK)J(e nepeil:aBaTh .upyrylO TeXHHlJ:ecKYlO llH$Op

MaUHlO, KOTOPaSI MO)J(eT 6hITb llcrrO.JJb30BaHa 

npH oueHKe B03MO)J(HhiX rroc.JJe.ucTBllll B nO.JJYlJ:a

lOIIJ;ell HH$opMaUHlO cTpaHe B c.JJYlJ:ae aBapHll Ha 

3TH X YCTaHOBKax II npll pa3pa60TKe He06xoil:ll

MhlX Mep no 3aIIJ;UTe Hace.JJeHllSl II OKPY)J(alOIIJ;ell 

cpe.uhI. 

2. 06S13aHHOCTh npe.uocTaB.JJeHllSl llH$opMa

UHll, npe.uYCMOTpeHHaSl nYHKToM 1 HaCTOSlIIJ;ell 

CTaThH, OTHOCHTe.JJhHO ABCTPllll KacaeTCSI SI.uep

HhlX YCTaHoBoK, pacrrO.JJO)J(eHHhIX Ha Bcell TeppH

TOP"" CTpaHhI. 06S13aHHOCTh npe.uOCTaB.JJeHllSi 

llH$opMaUllll, npeil:YCMOTpeHHaSI nYHKToM 1 
HaCTOSlIIJ;ell CTaThH, OTHOCllTe.JJhHO CCCP Kaca

eTCSI SI.uepHhlX YCTaHOBOK, pacnO.JJO)J(eHHhIX B 

30He llIllPHHOll 300 KM Bil:O.JJh 3ana.uHoll rocy

.uapCTBeHHOll rpaHllUhl CCCP OT na.JJTllllCKoro 

MO pSI il:0 nepeCelJ:eHllSl BOCTOlJ:HOll rpaHllUhI 3TOll 

30HhI C 29° BOCTOlJ:HOll il:O.JJrOTbI, .ua.JJee Ha lOr B 

30He llIllPllHOll OT 3arra.uHoll rocy.uapCTBeHHoll 

rpaHllUbI CCCP il:0 .JJllHllll, npoxo.uSlIIJ;ell no Tep

pllTOpllll CCCP OT 3TOll TOlJ:Kll rrepeCelJ:eHllSl no 

29° BOCTOlJ:HOll il:O.JJrOTbI. 

3 . .l1.oroBapllBalOIIJ;lleCSI CTOPOHbI rrpll Heo6xo

.ullMOCTll npOBOil:SlT KOHcY.JJbTaUllll no llH$opMa

UHll, rrepeil:aBaeMOll B COOTBeTCTBllll C nYHKTOM 1 
HaCTOSlIIJ;ell CTaThll, B paMKax 30H, ynoMSlHYThIX 

B nYHKTe 2 HaCTOSlIIJ;ell CTaTbll, a TaK)J(e o6MeH 

MHeHllSlMll rro BorrpocaM Me)J(.uYHap0il:HOrO 

COTpYil:HlllJ:eCTBa B 06.JJacTll 6e30nacHoro pa3Bll

TllSl aToMHoll 3HepreTllKll. 

4. .l1.oroBapHBalOIIJ;lleCSI CTOPOHbI Ha3HalJ:aT 

opraHbl, KOTopble 6y.uYT oCYIIJ;eCTB.JJSlTb nO.JJo)J(e

HHSI HaCTOSlIIJ;ell CTaTbll. 

5. IIepeil:aBaeMaSI B COOTBeTCTBllH C HaCTO

SlIUell cTaThell llH$opMaUHSI 6y.ueT llcrrO.JJb30-

BaTbcSI TO.JJhKO .u.JJSI YKa3aHHblX B Hell ue.JJell, eC.JJll 

opraHhI, Ha3HalJ:eHHhle B COOTBeTCTBIUl C llYHK

TOM 4 HaCTOSlIIJ;ell CTaTbll, He il:OrOBOPSlTCSI 06 

llHOM. 

CTaTbH 6 
Co.uep)J(aHlle llH$opMaUllll, npeil:OCTaB.JJSleMoH 

B COOTBeTCTBllll co cTaThell 5 HaCTOSlIIJ;erO Co

r.JJallIeHllSl, MO)J(eT no.u.JJe)J(aTh OrpaHHlJ:eHHSlM, 

BhITeKalOIIJ;HM H3 3aKOHOil:aTe.JJhCTBa .l1.oroBapll

BalOIIJ;llXCSI CTOpOH. 

2 
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4 989 der Beilagen 

ANDERE BESTIMMUNGEN IIPOqHE IIOJIO)((EHHJI 

Artikel 7 CTaTbH 7 

Dieses Abkommen berührt nicht die Rechte und 
Pflichten der Vertragsparteien, die sich aus früher 
von ihnen abgeschlossenen zwischenstaatlichen 
Abkommen ergeben. 

Artikel 8 

Meinungsverschiedenheiten, die sich aus der 
Auslegung und Anwendung dieses Abkommens 
ergeben, werden auf dem Verhandlungswege zwi
schen den Vertragsparteien beigelegt. 

Artikel 9 

Auf Ersuchen einer der Vertragsparteien werden 
bilaterale Verhandlungen über Fragen einer Ände
rung dieses Abkommens durchgeführt. Jede Ände
rung erfordert das Einverständnis bei der Vertrags
parteien. 

ArtikellO 

Dieses Abkommen oder Änderungen dazu treten 
60 Tage nach der gegenseitigen schriftlich auf 
diplomatischem Weg erfolgten Benachrichtigung 
der Vertragsparteien darüber in Kraft, daß die in 
ihrer Gesetzgebung vorgesehenen Bedingungen für 
das Inkrafttreten des Abkommens oder von Ände
rungen dazu erfüllt sind. 

Artikell1 

Dieses Abkommen gilt unbefristet. Jede Ver
tragspartei kann dieses Abkommen kündigen, 
indem sie die andere Vertragspartei schriftlich auf 
diplomatischem Weg davon in Kenntnis setzt. Die 
Kündigung tritt ein Jahr nachdem die eine Ver
tragspartei die schriftliche Mitteilung der anderen 
Vertragspartei erhalten hat, in Kraft, sofern in der 
Mitteilung kein späteres Datum angegeben wird. 

Geschehen zu Moskau, am 12. September 1988, 
in zwei Ursc~riften, in deutscher und russischer 

Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen authen
tisch sind. 

Für pie Republik Österreich: 

Mock 

Für die Union der Sozialistischen Sowjetrepubli
ken: 

Schewardnadse 

HaCTo~nuee COrJlailleHHe He 3aTparHBaeT 

rrpaB H o6B3aHHOCTeH ,lJ,oroBapHBaIOIUHXCB CTO

pOH, BhITeKalOIUHX H3 3aKJllOlIeHHhIX HMH paHee 

Me)J(,nYHapo,nHhIX comaIIleHHH. 

CTaThH 8 

JIlO6hIe pa3HOrJlaCHB, B03HHKalOIUHe B CBB3" C 
TOJlKOBaHHeM H rrpHMeHeHHeM HaCTOBIUero Co

rJlallleHHSI, 6y,nYT pa3peIIlaThcB rrYTeM rreperOBO

pOB Me)J(,ny ,lJ,oroBapHBaIOIUHMHcB CTopoHaMH. 

CTaTbH 9 

no rrpoch6e Jl1060H ,lJ,oroBapHBalOIUeHcB CTO

POHbI rrpOBo,nSITCB ,nBYCTopOHHHe rreperOBopbI 

rro BorrpocaM rrorrpaBOK K HaCTOSIIUeMY CorJla

~eHHIO. Bce rrorrpaBKH Tpe6YlOT COrJIaCHB o6eHx 

,lJ,oroBapHBalOIUHxcB CTOpOH. 

CTaTbH 10 

HaCTOBruee COrJIailleHHe HJIH rrorrpaBKH K 

He MY BCTyrralOT B CHJIY lIepe3 60 ,llHeH rrOCJIe 

Toro, KaK ,lJ,oroBapHBalOIUHeCB CTOPOHbI YBe

,nOMBT ,npyr ,npyra B rrHChMeHHOM BH,ne rro 

,nHrrJIOMaTHlIeCKHM KaHaJIaM, lITO BhIIIOJIHeHbI 

COOTBeTCTBYIOIUHe HX 3aKOHo,naTeJIbCTBY YCJIO

BHB, Heo6xo,nHMhIe ,nJIB BCTyrrJIeHHSI B CHJIY 

HaCTOBIUero COrJIaIIleHHB HnH IIorrpaBOK K 

HeMY· 

CTaTbß 11 

HaCTOBruee COrJIailleHHe SIBJIBeTCB 6eccpoll

HhIM. JIlO6asr ,lJ,oroBapHBalOIUaBCB CTOpOHa· 

MO)J(eT ,neHOHCHpOBaTb HacTOBruee COrJIailleHHe, 

YBe,nOMJIBB ,npyrylO ,lJ,oroBapHBaIOIUYIOCB CTO
POHY B IIHChMeHHOM BH,ne rrO,llHIIJIOMaTHlIeCKHM 

KaHaJIaM. ,lJ,eHoHcaUHB BCTYIIaeT B CHJlY lIepe3 

ro,n rrocJle rrOJlYlIeHHB O,nHOH ,lJ,oroBapHBalO

rueHCB CTOPOHOH rrHChMeHHoro YBe,nOMJIeHHSI 

,nPyroH ,lJ,oroBapHBalOIUeHCB CTOPOHbI, eCJIH B 

YBe,nOMJIeHHH He YKa3hIBaeTCB 60JIee rr03,nHBB 
,naTa. 

COBepilleHO B MocKBe 12. ceHTB6pB 1988 ro,na 

B ,nBYX 3K3eMrrJIBpaX, Ka)J(,nhIH Ha HeMeUKOM H 

PYCCKOM B3hIKax, IIpHlIeM o6a TeKCTa HMelOT 

o,nHHaKoBYIO CHJlY. 

3A nPABHTEflhCTBO ABCTPHHCKOH 
PECnYBflHKH 

Mock 

3A nPABHTEflhCTBO COlO3A 
CKHX COQHAflHCTHqECKHX 

BnHK 

Schewardnadse 

COBET
PECny-
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989 der Beilagen 5 

VORBLATT 

Problem: 

Regelung der frühzeitigen Benachrichtigung bei einem nuklearen Unfall und des Informationsaustau
sches über Kernanlagen im Verhältnis zwischen Österreich und der UdSSR.· 

Ziel: 

Einrichtung eines gemeinsamen Informations- und Konsultationssystems betreffend Kernanlagen und 
ihre Auswirkungen. 

Inhalt: 

Information und Konsultation auf drei Ebenen: 
genereller Informationsaustausch, 

Kosten: 

Information und Konsultation bei konkreten Anlagen zur Nutzung bei der Beurteilung der mögli
chen Folgen eines Unfalls in diesen Anlagen und zur Nutzung bei der Erarbeitung der zum 
Schutz der Bevölkerung und der Umwelt notwendigen Maßnahmen, 
Benachrichtigung bei nuklearen Unfällen. 

Die im Zuge der Durchführung des Abkommens auf österreichischer Seite erforderlichen administra
tiven Maßnahmen können in den laufenden finanzgesetzlichen Ansätzen der beteiligten Ressorts ihre Dek
kung finden. Das gleiche gilt für die anläßlich der vereinbarten Konsultationen entstehenden Reisekosten. 
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6 989 der Beilagen 

Erläuterungen 

Allgemeine Bemerkungen 

1.1 Das gegenständliche Abkommen ist gesetzän
dernd und gesetzesergänzend und bedarf daher 
der Genehmigung des Nationalrates gemäß 
Artikel 50 Absatz 1 B-VG. Das Abkommen hat 
nicht politischen Charakter und ist der unmit
telbaren Anwendung im innerstaatlichen 
Rechtsbereich zugänglich, sodaß die Erlassung 
von Gesetzen gemäß Artikel 50 Absatz 2 B-VG 

. nicht erforderlich ist. Es enthält keine verfas
sungsändernden Bestimmungen. 

1.2. Angesichts der Tatsache, daß in den meisten 
Industriestaaten weiterhin eine Energiepolitik 
verfolgt wird, welche die Stromproduktion aus 
Kernkraftwerken einschließt, ist es für Öster
reich ein gewichtiges Anliegen, die eigene 
Bevölkerung vor Gefahren zu schützen, die von 
ausländischen Kernanlagen herrühren. Hierbei 
ist davon auszugehen, daß es gegenwärtig nicht 
realistisch wäre, zwischenstaatliche Verhand
lungen zur Durchsetzung eines Bau- oder 
Betriebsstopps für Projekte der Nuklearwirt
schaft im Ausland anzustreben; die Erfahrun
gen der letzten Jahre haben gezeigt, daß keine 
Bereitschaft besteht, die Frage der innerstaatli
chen Option für die Kernkraft zum Gegen
stand zwischenstaatlicher Verhandlungen zu 
machen. Umso wichtiger ist es somit für Öster
reich, durch Verträge mit den Nachbarstaaten, 
die Kernkraftwerke betreiben, und nunmehr 
auch mit anderen europäischen Staaten gemein
same Informations- und Konsultationssysteme 
über Fragen der Kernanlagen im Nachbar
schaftsverhältnis bzw. im erweiterten Nachbar
schaftsverhältnis zu errichten, und zwar für die 
drei Bereiche (Ebenen) 

genereller Informationsaustausch, 
Information und Konsultation bei konkre
ten, in Planung, Bau oder Betrieb befindli
chen Anlagen, Übermittlung von Umwelt
meßdaten ua., 
Benachrichtigung bei nuklearen Unfällen. 

Solche Systeme bestehen für Österreich derzeit 
im Verhältnis zur Tschechoslowakei, zu 
Ungarn und zur Deutschen Demokratischen 
Republik (siehe die Allgemeinen Bemerkungen 

der Erläuterungen zu dem betreffenden 
Abkommen mit der Deutschen Demokratischen 
Republik, 575 der Beilagen zu den Stenogra
phischen Protokollen des Nationalrates 
XVII. GP). Für die sogenannte "dritte Ebene" 
des Systems gilt heute die multilaterale Rege
lung des Übereinkommens über die frühzeitige 
Benachrichtigung bei nuklearen Unfällen 
(BGBI. Nr. 186/1988), die auch im bilateralen 
Verhältnis anwendbar ist, sodaß im Rahmen 
der von Österreich angestrebten Informations" 
und Konsultationssysteme auf das Recht des 
Übereinkommens verwiesen oder dieses allen
falls ergänzt werden kann. 

Zu jenen Staaten, die nicht bloß den gegenwär
tigen Stand ihres nuklearen Stromerzeugungs
potentials aufrechterhalten, sondern darüber 
hinaus - ungeachtet der negativen Erfahrun
gen von Harrisburg und Tschernobyl - mit 
Berufung auf ihre wirtschaftlichen Prioritäten 
den weiteren Ausbau dieses Potentials fortset
zen, gehört die UdSSR. Auf der Grundlage der 
Entscheidung, die österreichische Initiative zur 
Errichtung gemeinsamer Informations- und 
Konsultationssysteme über Fragen der Kernan
lagen über die unmittelbaren Nachbarstaaten 
hinaus auf andere europäische Staaten zu· 
erweitern, war es daher naheliegend, die 
UdSSR in die Bemühungen zur vertraglichen 
Errichtung von Informations- und Kommuni
kationssystemen über Fragen der Kernanlagen 
einzubeziehen. Hiebei zeigte es sich, daß auch 
die sowjetische Seite bestrebt ist, mit ausge
wählten Staaten außerhalb des RGW-Bereichs 
(Österreich, Dänemark, Finnland, Norwegen, 
Schweden) Verträge über Fragen im gemeinsa
men Interesse im Zusammenhang mit Kernan
lagen abzuschl~eßen. 

Bei seinem offiziellen Besuch in Österreich im 
Juli 1987 unterbreitete der sowjetische Mini
sterpräsident R yschkow den Vorschlag zur 
Aufnahme von österreichisch-sowjetischen Ver
handlungen für ein bilaterales Abkommen zur 
Schaffung eines Frühwarnsystems bei Unfällen 
in Kernkraftwerken. Von österreichischer Seite 
wurde der Vorschlag angenommen und es fan
den in der Folge Verhandlungen in Moskau 
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(15. bis 17. November 1987) und in Wien (20. 
bis 22. April 1988) statt, bei denen die öster
reichische Delegation mit Erfolg bemüht war, 
in dem künftigen Abkommen das Konzept des 
gemeinsamen Informations- und Konsulta
tionssystems auf drei Ebenen zu realisieren. Die 
Verhandlungen konnten mit der Akkordierung 
eines unterzeichnungsreifen Textes abgeschlos
sen werden. 

Die bei der ersten Verhandlungsrunde in Mos
kau offen gebliebene Frage, ob und in welchem 
Umfang das künftige Abkommen auch zur 
Informationserteilung über Kernanlagen ohne 
Zusammenhang mit einem nuklearen Unfall 
verpflichten sollte, wurde bei der' zweiten Ver
handlungsrunde durch das Entgegenkommen 
der sowjetischen Seite einer Lösung zugeführt. 
Diese Informationspflicht wird begründet und 
sie wird umfassen 

inhaltlich die Betriebsverhältnisse in Kern
anlagen und "andere technische Informa
tionen zur Nutzung bei der Beurteilung der 
möglichen Folgen eines Unfalls" und 
räumlich - für die UdSSR - die sowjeti
schen Kernanlagen in einem Gebietsstreifen 
der UdSSR, der mit der Linie 300 km ab 
der westlichen Staatsgrenze bzw. mit dem 
29. östlichen Längengrad begrenzt wird 
und in dem derzeit die Kernkraftwerks
standorte Ignalina, Rovno und Chmel
nitzky liegen. 

Es ist dies naturgemäß ein Komprorniß zwi
schen der einen angesichts der räumlichen Aus
dehnung der UdSSR nicht realisierbaren Posi
tion, wonach sich die anlagenspezifische Infor
mationserteilung gemäß dem Abkommen unab
hängig von einem Unfall auf die Gesamtheit 
der Staatsgebiete der Vertragsparteien erstrek
ken sollte, und der anderen Position, wonach 
dieser Informationsbereich - sofern er über
haupt eingeräumt wird - auf die unmittelbare 
Grenznähe zu beschränken wäre. Die verein
barte Regelung ist inhaltlich auch mit jenen ver
gleichbar, die im Verhältnis zwischen der 
UdSSR einerseits und Dänemark, Norwegen 
und Schweden andererseits getroffen wurden. 
Hier umfaßt der entsprechende geographische 
Informationsbereich in der UdSSR die an die 
Ostsee angrenzenden Regionen sowie einen 
Gebietsstreifen von 300 km ab der Staatsgrenze 
zu Finnland, dh. gleichfalls ein Gebiet, in dem 
derzeit drei sowjetische Kernkraftwerksstand
orte gelegen sind. 

Der geographische Bereich der· UdSSR, der 
von der Verpflichtung des Abkommens zur 
anlagenspezifischen Informationserteilung 
erfaßt wird, erstreckt sich nicht auf den Stand
ort Tschernobyl; hiezu bestand auf sowjeti
scher Seite keine Bereitschaft. Die vereinbarte 
Regelung ist aber aus österreichischer Sicht 

dennoch vertretbar, und zwar schon deswegen, 
weil die Anlage in Tschernobyl auf Grund der 
weitgehenden Informationen, die im Sommer 
1986 im Rahmen der Internationalen Atom
energie-Organisation (IAEO) erteilt wurden, in 
ihrer technischen Auslegung heute hinreichend 
bekannt ist. In einer eigens zu diesem Zweck 
einberufenen IAEO-Tagung Ende August 1988 
hat die sowjetische Seite über Ursache und 
Ablauf des Unfalls von Tschernobyl einen aus
führlichen Bericht erstattet, wobei im Anschluß 
daran eine eingehende Erörterung auf Exper
tenebene stattfand. Österreich war bei dieser 
Tagung durch eine größere Zahl von Fachleu
ten technischer, medizinischer und anderer 
Bereiche vertreten. Die von sowjetischer Seite 
erhaltenen Informationen sind auch in einem 
umfangreichen Dokument der IAEO wiederge
geben. 

Das Abkommen wurde vom Bundesminister für 
auswärtige Angelegenheiten Vizekanzler Dr. 
Mock anläßlich seines offiziellen Besuches in 
der UdSSR am 12. September 198 8 gemeinsam 
mit dem sowjetischen Außenminister Sche
wardnadse unterzeichnet. 

1.3 In formaler Hinsicht ist das Abkommen anders 
gegliedert als die bisher von Österreich abge
schlossenen Abkommen zur Errichtung,bilate
raler Informations- und Konsultationssysteme 
über Fragen der Kernanlagen; es folgt dem 
Aufbau der von der UdSSR mit Dänemark, 
Finnland, Norwegen und Schweden abge
schlossenen Abkommen, was aber aus öster-

- reichischer Sicht keinen Nachteil darstellt. 

Das Abkommen umfaßt die Abschnitte 
"Anwendungsbereich", "Benachrichtigung bei 
einem nuklearen Unfall", "Informationsaus
tausch" und ,,Andere Bestimmungen". Wäh
rend die dritte Ebene des Informations- und 
Konsultationssystems im Abschnitt "Benach
richtigung bei einem nuklearen Unfall" behan
delt ist, finden sich die Bestimmungen sowohl 
hinsichtlich der ersten als auch der zweiten 
Ebene im Abschnitt "Informationsaustausch" . 
Die erste Ebene ist hier allerdings nur in dem 
Umfang berücksichtigt, als bei den im Rahmen 
der zweiten Ebene durchgeführten Konsulta
tionen ein Meinungsaustausch über Fragender 
Internationalen Zusammenarbeit im Bereich 
der sicheren Entwicklung des Kernkraftsektors 
durchzuführen ist. Hinsichtlich der zweiten· 
Ebene wäre abgesehen von der oben behandel
ten Frage des geographischen Informationsbe
reiches hervorzuheben, daß das Abkommen 
ausdrücklich die Abhaltung von Konsultationen 
über den Inhalt der übermittelten Informatio
nen vorsieht (siehe hiezu die Allgemeinen 
Bemerkungen der Erläuterungen zum Abkom
men mit der Deutschen Demokratischen Repu
blik, Punkt 1.3, 573 der Beilagen zu den Steno-
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graphischen Protokollen des Nationalrates 
XVII. GP). Für die Konsultationen ist aller
dings - anders als in dem Abkommen mit der 
Tschechoslowakei, Ungarn und der Deutschen 
Demokratischen Republik - keine Periodizität 
vorgesehen; sie finden "falls notwendig" statt, 
dh. die Durchführung einer Konsultations
runde ist einvernehmlich vorzusehen. 

I.4 Die im Zuge der Durchführung des Abkom
mens auf österreichischer Seite erforderlichen 
administrativen Maßnahmen können in den 
laufenden finanzgesetzlichen Ansätzen der 
beteiligten Ressorts ihre Deckung finden. Das 
gleiche gilt für die anläßlich der vereinbarten 
Konsultationen entstehenden Reisekosten. 

Besondere Bemerkungen 

Zu Artikel 1: 

Im Anschluß an die Präambel regelt das Abkom
men in seinem ersten Artikel - der mit dem 
Abschnitt "Anwendungsbereich" ident ist 
bestimmte Voraussetzungen für die Anwendung 
der in den nachfolgenden Abschnitten "Benach
richtigung bei einem nuklearen Unfall" und "Infor
mationsaustausch" enthaltenen Bestimmungen. In 
Absatz 1 des Artikels ist vorgesehen, daß diejenigen 
"Anlagen und Tätigkeiten", mit welchen ein 
nuklearer Unfall im Zusammenhang 'stehen muß, 
um - in Verbindung mit anderen Tatbestands
merkmalen - die Frühwarnungsverpflichtung nach 
dem Abkommen auszulösen, die gleichen sind, wie 
nach dem IAEO-Übereinkommen über die frühzei
tige Benachrichtigung bei nuklearen Unfällen 
(BGBL Nr. 186/1988), dh. 

a) jeder Kernreaktor, unabhängig von seinem 
Standort, 

b) jede Alilage des Kernbrennstoffkreislaufs, 
c) jede Anlage zur Behandlung radioaktiver 

Abfälle, 
d) die Beförderung und Lagerung von Kern

brennstoffen oder radioaktiven Abfällen und 
e) die Herstellung, Verwendung, Lagerung, 

Beseitigung und Beförderung von Radiosoto
pen für landwirtschaftliche, industrielle, 
medizinische sowie damit zusammenhän
gende wissenschaftliche Zwecke und For
schungszwecke, 

wobei sich aus dem bilateralen Kontext ergibt, daß 
es sich hierbei um "Anlagen und Tätigkeiten" in 
einem der Hoheitsgebiete der beiden Vertragsstaa
ten handeln muß. Daß nicht nur auf Artikel 1 des 
IAEO-Übereinkommens, sondern auch auf Arti
kel 3 verwiesen wird, ist dadurch bedingt, daß Arti
kel 3 des bilateralen Abkommens die Frühwarnung 
bei Unfällen ohne Zusammenhang mit dem vorste
hend angeführten "Anlagen und Tätigkeiten" - . 
dh. insbesondere bei Unfällen im militärischen 
Bereich - behandelt (siehe unten). 

Hinsichtlich des Informationsaustausches unab
hängig von einem nuklearen Unfall (erste und 
zweite Ebene des Informations- und Konsultations
systems) wird in Artikel 1 Absatz 2 bestimmt, daß 
sich das Abkommen in dieser Hinsicht auf "Anla
gen zur f~iedlichen Nutzung der Kernenergie, wie 
Kernkraftwerke und Lager für deren frischen und 
abgebrannten Brennstoff" bezieht. Diese Formulie
rung, die auf einen sowjetischen Vorschlag zurück
geht, stellt einerseits klar, daß sich der betreffende 
Informationsaustausch auf Kernkraftwerke und die 
genannten Lager bezieht, und läßt darüber hinaus 
- da es sich um eine demonstrative Aufzählung 
handelt - den Vertragsparteien die Möglichkeit 
offen, einvernehmlich im Wege der Interpretation 
darin auch andere Anlagen des Kernbrennstoff
kreislaufes (zB Anreicherungsanlagen oder - falls 
sie in der UdSSR errichtet werden sollten - Wie
deraufbereitungsanlagen) und sonstige Anlagen im 
Rahmen der friedlichen Nutzung, etwa For
schungsreaktoren, zu erfassen. In bezug auf den in 
Artikel 5 Absatz 3 des Abkommens vorgesehenen 
"Meinungs austausch über Fragen der internationa
len Zusammenarbeit im Bereich der sicheren Ent
wicklung des Kernkraftsektors" (erste Ebene) kann 
davon ausgegangen werden, daß hier die V ertrags
parteien weitere Bereiche der friedlichen Nutzung 
der Kernenergie anzusprechen wünschen. 

Zu Artikel 2: 

Dies ist der erste Artikel des Abschnittes 
"Benachrichtigung bei einem nuklearen Unfall", 
der auch die Artikel 3 und 4 umfaßt. In Verbin
dung mit deI' Verweisung auf die in Artikel 1 des 
IAEO-Abkommens angeführten "Anlagen und 
Tätigkeiten" in Artikel 1 des Abkommens wird hier 
bestimmt, daß der die Frühwarnungspflicht auslö
sende Tatbestand - eingeschränkt auf den bilate
ralen Kontext - zur Gänze aus dem IAEO-Über
einkommen übernommen wird, da neben dem Ele
ment des Zusammenhanges zwischen dem Unfall 
und den genannten Anlagen und Tätigkeiten nun
mehr auch das Element der "radiological safety sig
nificance" des Unfalls für die andere Seite normiert 
wird, das gemäß Artikel 1 Absatz 1 des IAEO
Abkommens auf den folgenden drei V oraussetzun
gen beruht: 

tatsächliche oder mögliche Freisetzung radioak
tiver Stoffe bei einem Unfall, 
tatsächliches oder mögliches Eindringen dieser 
Stoffe auf das Hoheitsgebiet der anderen Ver
tragsparteien, 
Bedeutsamkeit der allenfalls eindringenden 
Stoffe für die Sicherheit vor Strahlungsfolgen 
auf dem Hoheitsgebiet der anderen Vertrags
partei. 

Während nach Artikel 2 lit. ades IAEO-Über
einkommens der benachrichtigende Staat die Wahl 
hat, die gemäß seiner Frühwarnungsverpflichtung 
zu übermittelnden Informationen im Wege der 
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IAEO oder direkt an die anderen betroffenen Staa
ten zu leiten, bestimmt das Abkommen, daß diese 
Benachrichtigung im österreichisch-sowjetischen 
Verhältnis jedenfalls auch auf direktem Wege -
a~lenfalls parallel zu einer Benachrichtigung über 
?le ~EO - zu erfolgen hat, wobei die Regelung 
1m emzelnen einerseits in Artikel 4 des Abkommens 
enthalten ist (siehe unten) und andererseits sich aus 
der Verweisung auf ArtikelS des IAEO-Überein
kommens ergibt, wonach im Rahmen der Frühwar
nung die folgenden Informationen zur Verfügung 
zu stellen sind: 

a) Zeitpunkt, gegebenenfalls genauer Ort und 
Art des nuklearen Unfalls, 

b) die betroffene Anlage oder Tätigkeit, 
c) vermutete oder festgestellte Ursache und vor

hersehbare Freisetzung radioaktiver Stoffe 
d) die allgemeinen Merkmale radioaktiver Fr~i

setzung einschließlich, soweit durchführbar 
und angemessen, der Art, wahrscheinlichen 
physikalischen und chemischen Form und der 
Menge,. Zusammensetzung und effektive 
Höhe der radioaktiven Freisetzung, 

e) Informationen über die derzeitigen und vor
hergesagten meteorologischen und hydrolo
gischen Bedingungen, die zur Vorhersage der 
grenzüberschreitenden Freisetzung der 
radioaktiven Stoffe erforderlich sind 

f) die Ergebnisse der Umweltüberwa~hung in 
bezug auf die grenzüberschreitende Freiset
zung der radioaktiven Stoffe, 

g) die ergriffenen oder geplanten Schutzmaß
n~hmen außerhalb der betroffenen Anlage, 

h) dIe Vorhersage über das Verhalten der radio
aktiven Freisetzung im weiteren Verlauf. 

Die Verweisung auf Artikel S des IAEO-Über
einkommens beinhaltet auch die in Absatz 2 dieses 
Artikels vorgesehene Regelung, wonach die im 
Vorstehenden angeführten Informationen in ange
messenen Zeitabständen durch weitere sachdienli
che Informationen über die Entwicklung der Not
fallsituation einschließlich ihres vorhersehbaren 
oder tatsächlichen Endes zu ergänzen sind. 

Zu Artikel 3: 

Während für den Bereich solcher nuklearer 
Unfälle, die nicht in einem Zusammenhang mit den 
in Artikell des IAEO-Übereinkommens genannten 
Anlagen und Tätigkeiten stehen, dh. insbesondere 
für Unfälle im militärischen Bereich, das IAEO
Übereinkommen bloß die Möglichkeit vorsieht, die 
Frühwarnung gemäß seinen Bestimmungen vorzu
nehmen, wird in Artikel 3 des bilateralen Abkom
mens festgehalten, daß die Vertragsparteien 
"bereit" sind, einander "so bald wie möglich" über 
solche Unfälle zu informieren, welche für die 
andere Seite von "radiological safety significance" 
(siehe oben) sind. Anders als in Artikel 2 ist die 
Beurteilung der "radiological safety significance" 
für die andere Seite ausdrücklich der V ertragspar-

tei überlassen, auf deren Hoheitsgebiet sich der 
Unfall ereignete. Es wird davon auszugehen sein, 
daß bei einem Unfall im militärischen Bereich mit 
offensichtlicher "radiological safety significance" 
für die andere Seite die Bereitschaft zur Informa
tionserteilung nicht in Abrede gestellt werden darf. 

Zu Artikel 4: 

Hier werden die KontaktsteIlen für die Benach
richtigung bei einem nuklearen Unfall im österrei
chisch-sowjetischen Verhältnis festgelegt. Auf 
österreichischer Seite ist dies das Bundesministe
rium für Inneres, dessen Bundeswarnzentrale auch 
KontaktsteIle gemäß Artikel 7 Absatz 1 des IAEO
Übereinkommens und der bilateralen Abkommen 
mit der CSSR, mit der DDR und mit Ungarn ist. 
Sollte sich hinsichtlich der KontaktsteIle eine Ände
rung ergeben, ist diese der anderen Seite auf diplo
matischem Wege zu notifizieren. Daß die Kontakt
steIlen die praktischen Maßnahmen im Bereich der 
Frühwarnung miteinander abzustimmen haben, 
bedeutet ua., daß sie ihre technischen Übermitt
lungssysteme aufeinander abstimmen und d~ren 
Funktionstüchtigkeit periodisch überprüfen. 

Zu Artikel 5 und 6: 

Diese beiden Artikel bilden den Abschnitt 
"Informationsaustausch" des Abkommens und 
betreffen einerseits die Informationserteilung über 
Kernanlagen ohne Zusammenhang mit einem 
nuklearen Unfall (~weite Ebene) und andererseits 
den generellen Informatiorisaustausch (erste 
Ebene). 

Die Regeiung des Anwendungsbereichs im zwei
ten Absatz von Artikel 1 des Abkommens, wonach 
das Abkommen in jenem Teil, der den Informa
tionsaustausch betrifft, sich "auf Anlagen zur fried
lichen Nutzung der Kernenergie wie Kraftwerke 
und Lager für deren frischen und abgebrannten 
Brennstoff" bezieht (siehe oben), erfährt eine wich
tige Ergänzung in räumlicher Hinsicht durch Arti
kel 5 Absatz 2: Während in Österreich das gesamte 
Hoheitsgebiet erfaßt wird, ist es hinsichtlich der 
zweiten Ebene in der UdSSR anzuwenden, in der 
"Zone mit der Breite von 300 km entlang der west
lichen Staatsgrenze in der UdSSR beginnend von 
der Ostsee bis zu dem Schnittpunkt der östlichen 
Grenze dieser Zone mit dem 29. Grad östlicher 
Länge und weiter südwärts in der Zone zwischen 
der westlichen Staatsgrenze der UdSSR und der 
Linie, die durch den genannten Schnittpunkt auf 
dem Staatsgebiet der UdSSR entlang dem 29. Grad 
östlicher Länge verläuft" (siehe hierzu oben den 
zweiten und dritten Absatz von Punkt 1.2 der All
gemeinen Bemerkungen). 

Die bezüglich der konkreten Kernanlagen zu 
übergebenden Informationen werden in Artikel 5 
Absatz 1 qualifiziert, daß es sich einerseits um 
Informationen "über die Betriebsverhältnisse" in 
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den Anlagen handelt und andererseits um "andere 
technische Informationen zur Nutzung bei der 
Beurteilung der möglichen Folgen eines Unfalls in 
diesen Anlagen" für die andere Vertragspartei und 
"zur Nutzung bei der Erarbeitung der zum Schutz 
der Bevölkerung und der Umwelt notwendigen 
Maßnahmen". Dies umfaßt jedenfalls die für die 
Sicherheitsbedürfnisse der anderen Seite erhebli
chen Angaben über die technische Auslegung der 
Anlage, über den Normalbetrieb und über ihre Ein
richtungen für den Strahlenschutz und die nukleare 
Sicherheit. Es ist zu erwarten, daß sich in diesem 
wichtigen Bereich bei der Durchführung des 
Abkommens eine einvernehmliche Praxis in der 
Anwendung dieser Bestimmung ausbilden wird. 
Von Interesse wird in diesem Zusammenhang auch 
die Praxis bei der Durchführung der von der 
UdSSR mit Dänemark, Finnland, Norwegen und 
Schweden geschlossenen Abkommen sein, welche 
gleichlautende Regelungen enthalten. 

Diese Informationen werden einmal jährlich 
übergeben, wobei "falls notwendig" gemeinsame 
Konsultationen zu ihrer Erörterung abzuhalten 
sind (Artikel 5 Absatz 3). Diese Informationen kön
nen nur einvernehmlich anberaumt werden, wobei 
aber bei einer objektiv gegebenen Notwendigkeit· 
davon auszugehen ist, daß die interessierte Seite 
einen Anspruch auf Abhaltung der Konsultationen 
besitzt. Bei jedem Konsultationstermin hat auch ein 
genereller Meinungsaustausch über "Fragen der 
internationalen Zusammenarbeit im Bereich der 
sicheren Entwicklung des Kernkraftsektors" statt
zufinden (erste Ebene), der weder den inhaltlichen 
Beschränkungen des Artikels 1 Absatz 2 (siehe 
oben) noch den geographischen des Artikels 5 
Absatz 2 (siehe oben) unterliegt. 

Wenn in ArtikelS Absatz 5 vorgesehen ist, daß 
die gemäß ArtikelS übermittelten Informationen 
mangels anderer Vereinbarung ausschließlich für 
die in diesem Artikel genannten Zwecke zu ver
wenden sind, so ist damit die Nutzung bei der 
Beurteilung der möglichen Folgen eines Unfalls 
und die Nutzung bei der Erarbeitung der zum 
Schutz der Bevölkerung und der Umwelt notwen
digen Maßnahmen im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 
angesprochen. Ob diese Beschränkung auch hin
sichtlich des Meinungsaustausches der ersten Ebene 
gilt, wäre im Zuge der Durchführung des Abkom
mens einvernehmlich abzuklären. 

Artikel 6 bestimmt, daß der Inhalt der gemäß 
Artikel 5 übergebenen Informationen Einschrän-

kungen unterliegen kann, die sich aus der Gesetz
gebung der Vertragsparteien ergeben. Es ist dies 
gleichfalls eine Bestimmung, deren Tragweite erst 
im Zuge der Durchführung des Abkommens ermit
telt werden kann, wobei auch hier die Erfahrungen 
der nordischen Staaten bei der Durcliführung ihrer 
Abkommen mit der UdSSR (die jeweils eine gleich
lautende Bestimmung enthalten) von Interesse sein 
werden. 

Zu Artikel 7: 

Die Artikel 7 bis 11 bilden zusammen den 
Abschnitt ,,Andere Bestimmungen" des Abkom
mens. Artikel 7 bestimmt, daß Rechte und Pflichten 
der Vertragsparteien aus anderen, früher von ihnen 
abgeschlossenen Abkommen unberührt bleiben; 
dies bezieht sich insbesondere auf die Rechte und 
Pflichten aus dem IAEO-Übereinkommen über die 
frühzeitige Benachrichtigung bei nuklearen Unfäl
len. 

Zu Artikel 8: 

Diese Streitbeilegungsklausel sieht: vor, daß Mei
nungsverschiedenheiten über Fragen der Auslegung 
und der Anwendung im Verhandlungswege beizu
legen sind. 

Zu Artikel 9: 

Anders als die Abkommen mit der DDR und mit 
Ungarn sieht das Abkommen eine Revisionsklausel 
vor, wobei das Ersuchen einer der Vertral?sparteien 
ausreicht, um Verhandlungen über eine Anderung 
des Abkommens einzuleiten. Ob es als Ergebnis 
solcher Verhandlungen zu einer Änderung des 

. Abkommens kommt, hängt naturgemäß vom Ein
verständnis der Vertragsparteien ab. 

Zu Artikel 10: 

Im Hinblick auf das Erfordernis der parlamenta
rischen Genehmigung bedarf es zur Inkraftsetzung 
des Abkommens einer Mitteilung über die Erfül
lung der innerstaatlichen Voraussetzungen. 

Zu Artikel 11: 

Das Abkommen wird unbefristet abgeschlossen. 
Es kann von jeder Vertragspartei mit mindestens 
einjähriger Kündigungsfrist gekündigt werden. 
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